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Wissenschaftlicher Mitarbeiter Dipl.-Jur. (Univ.) Sebastian Lucius-Thomas

Der Grundsatz der Relativität von Schuldverhältnissen

Schuldner

- Wirksame Vormerkung, § 883 ff. BGB

- Grundsätze der Drittschadensliquidation

- Vertrag zugunsten Dritter, §§ 328 ff. BGB

- Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

Das Schuldverhältnis

Gläubiger

Parteien

Dritter

Grds. keine Wirkung!

Durchbrechung des Grundsatzes der Relativität von 
Schuldverhältnissen / Ausnahmen: 

Beachte ferner! 
Fälle, in denen es zur Gläubiger- oder Schuldnerauswechselung kommt! 


